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Kundmachung
betreffend Einschränkung der Erzeugung von Kuchen usw.

in Wien.

Auf Grund des H 10, Abs. 2 der Miilisterialverordnung vom
30. Männer 1915, N.-G.-Bl. Nr . 24, betreffend die Erzeugung und
Inverkehrseyung von Brot und (Scüäck, wird ungeordnet:

Die gewerbemäßige Erzeugung von Kuchen, sogenanntem
Gugelhupf, Krapfen, Ltrudel , Butter - und Germteig, Zwieback und
dergleichenist nur am Mittwoch und Samstag jeder Woche
gestattet.

Als gemerbcmäßig gilt gemäß § 10, Abs. 3, der bezogenen
Miilisterialverordnung jede Erzeugung zu Zwecken der entgeltlichen
Verabfolgung an Dritte.

Übertretungen dieserKundmachung werden gemäß tz 15 dieser
Ministerialverordnung von der politischenBehörde I. Instanz mit Geld¬
strafenbis zu 561)0 K oder mit Arrest bis zu sechs Monaten
geahndet; außerdem kann, sofern die Boraussetzungen des § 133l>,
Abs. 1, lit. 3 der Gewerbe-Ordnung zutreffen, die Entziehung der
Gewerbeberechtigungverfügt werden.

Diese Kundmachungtritt am 6. Februar 1915 in Wirksamkeit.

Vom Wiener Magistrate , Abteilung IX,
im selbständigenWirkungskreis«

am 4. Februar 1915.
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